
 
 
 

Eisenach, den 20.01.2012 

 
 

 
Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach 

 

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach wird wie folgt geändert: 
 
1. § 26 Bildung von Ausschüssen 
 
a) Absatz 2 Buchstabe a) wird zu Absatz 1 Buchstabe d)  
b) Absatz 2 Buchstaben b) und c) werden zu Absatz 2 Buchstaben a) und b) 
 
2. § 32 Ausschuss für soziale Angelegenheiten, Bildu ng, Sport und Gesundheitswesen 
wird wie folgt neu gefasst: 
(1) Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten, Bildung, Sport und Gesundheitswesen berät 
und beschließt über:  

a) Die Benennung und Umbenennung von Schulen, 
b) Die Fragen der Sportförderung, insbesondere der Aufstellung der Sportförderichtlinien, 
c) Die Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinie, 
d) Gesamtstädtische Prioritätenlisten für Maßnahmen an Sportanlagen. 

 
(2) Er berät über folgende Angelegenheiten: 
a) Seniorenangelegenheiten,  
b) Fortschreibung des Altenhilfeplanes, 
c) Angelegenheiten der Stadt als örtlicher Träger der Sozialhilfe, 
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d) Behindertenangelegenheiten, Fortschreibung des Behindertenplanes, 
e) Angelegenheiten der Stadt als Schulträgerin nach dem Schulgesetz und 

Schulfinanzierungsgesetz (Investitionspauschale), insbesondere Schulentwicklungsplanung, 
f) Errichtung, Veränderung oder Aufhebung von Schulen im Einzelfall,  
g) Schulversuche, Raumprogramme und Ausstattung von Schulen und Horten, 
h) Die Verwendung von Fördermitteln, soweit diese an einen Eigenanteil der Stadt gebunden 

sind, 
i) Angelegenheiten der Volkshochschule und der Musikschule, 
j) Förderung der Sportvereine und des Schulsports, 
k) Sportveranstaltungen in der Trägerschaft der Stadt,  
l) weitere Angelegenheiten der Stadt als Trägerin der Sportstätten und der Sportfinanzierung, 

insbesondere der Sportstättenleitplanung, 
m) Vergabeplan der Sportstätten der Stadt Eisenach 
n) Benutzerregelungen von Schulen, Sport-, Freizeit - und Jugendeinrichtungen in städtischer 

Trägerschaft, 
o) Fragen der ambulanten Dienstleistung für kranke, behinderte und alte Einwohner,  
p) Förderung der Träger der freien Wohlfahrtspflege gemäß SGB XII, 
q) Grundsatzfragen der Krankenhausversorgung im Stadtgebiet, 
r) Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Krankenhausversorgung, 
s) Grundsatzfragen des Gesundheitswesens und der Gesundheitserziehung, 
t) Angelegenheiten des Rettungsdienstes. 
 
Begründung: 
Wiederholt zeigt sich, dass Angelegenheiten in diesem Ausschuss von großem öffentlichen 
Interesse und nachhaltiger Bedeutung für die Stadt Eisenach sind. Aus diesem Grund besteht 
die unabdingbare Notwendigkeit, die Bürgerinnen und Bürger von Anbeginn in den 
Diskussionsprozess mit einzubeziehen und die dafür von vielen geforderte Transparenz der 
Beratung und des Entscheidungsprozesses durch öffentliche Ausschusssitzungen herzustellen. 
Die hierzu notwendigen nicht öffentlichen Diskussionen zur Entscheidungsfindung müssen und 
können in den Fraktionssitzungen stattfinden. 
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